
HONORARVERHANDLUNGEN: K B V  W I L L  G E M E I N S C H A F T S P R A X E N  
U N D  M V Z  B E N A C H T E I L I G E N

Berl in ,  Apr i l  2009 – In den Verhandlungen zur Verg�tungssituation der ambulant t�tigen �rzte, 
deren ma�gebliche Grundlage die RLV-Fallzahlz�hlung ist, versucht die KBV derzeit in inakzeptabler Weise,
die einzeln niedergelassenen �rzte gegen gemeinschaftlich t�tige �rzte auszuspielen. Sie hat dazu im
Bewertungsausschuss den Vorschlag eingebracht, die Berechnungsgrundlage f�r die Verg�tung �rztlicher
Leistungen zum Nachteil kooperativ t�tiger �rzte auf den Stand des EBM 2000Plus zur�ckzudrehen. Der
KBV-Vorschlag zielt auf eine systematische Benachteiligung kooperativer Einrichtungen gegen�ber den 
Einzelpraxen und w�re damit R�ckschlag f�r alle Reformbestrebungen, die auf mehr Kooperation und 
Zusammenarbeit in der ambulanten Medizin setzen. Die Benachteiligung betrifft dabei insgesamt in den MVZ 
und Gemeinschaftpraxen gut ein Drittel aller ambulant t�tigen �rzte und Psychotherapeuten.

Es geht um die Fallzahlzählung als Grundlage der Vergütung:
Die KBV fordert, vom 'Arztfall' als Grundlage der RLV-Fallzahlz�hlung wieder, analog zur Honorarsituation
vor 2008, auf den 'Praxisfall' umzustellen. Damit w�rden Gemeinschaftspraxen und MVZ deutlich 
benachteiligt, da ihre Arbeit an gemeinsam behandelten Patienten erneut nicht arztad�quat honoriert w�rde.
Im Gegenteil, der zum Ausgleich vorgesehene pauschale Honoraraufschlag von 5 bis max. 30% (abh�ngig
von der Zahl der vertretenen Fachrichtungen) w�rde neue Honorarungerechtigkeiten – auch innerhalb der 
Gruppe der MVZ und Gemeinschaftspraxen – bedingen.

Praktisch bedeutete der Vorsto� der KBV, dass eine Berufsaus�bungsgemeinschaft z.B. aus einem 
Allgemeinmediziner und einem Dermatologen bei gemeinsamer Behandlung f�r einen Patienten statt den
jeweiligen Grundpauschalen in H�he von 35 und 17 Euro (Fallwerte Allgemeinmedizin und Dermatologie KV 
Berlin, 2. Quartal 2009) lediglich den Mittelwert von 26 Euro zuz�glich des zehnprozentigen Aufschlages f�r die 
beiden Fachrichtungen in H�he von 2,60 Euro ansetzen k�nnte. Letztlich w�rde mittels einer solchen 
Systematik die rein formale Zusammenstellung mehrerer Fachrichtungen ohne gemeinsame Behandlung 
belohnt und echte praxis- und fach�bergreifende Arbeit, wie sie in vielen MVZ und Gemeinschaftspraxen 
praktiziert wird, bestraft.

Die Umstellung der Honorarbasis auf den Arztfall war zur Herstellung einer honorartechnischen Gleich-
berechtigung zwischen Gemeinschafts- und Einzelniederlassung �berf�llig und ist entsprechend zu 
begr��en. Der Wunsch der KBV hier auf die alte und ungerechte Ordnung zur�ckzugehen, ist daher nicht 
tolerierbar. Im Interesse der deutlich �ber 5000 in MVZ und rund 47 Tausend in Gemeinschaftspraxen 
t�tigen �rzte setzt sich der BMVZ daher vehement f�r die bestehende Orientierung der Honorierung am 
Arztfall und damit f�r den Beibehalt der Honorargerechtigkeit zwischen den verschiedenen ambulanten 
Versorgungsstrukturen ein.

Der jetzige Vorsto� der KBV stellt einen schweren Versto� gegen das Prinzip 'Gleiche Verg�tung bei 
gleicher Leistung' innerhalb der ambulanten Medizin dar. Dies als "F�rderung der vertrags�rztlichen 
Versorgung in Berufsaus�bungsgemeinschaften“ – so der Titel des entsprechenden Kapitels im KBV-Papier
- zu bezeichnen, ist reiner Zynismus.
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